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tr_ S,~ 93 .der Beilagcry zu den ~tenographischen Protokollen des Nationalrates 
. .e. .. 

REPUBLIK öSTERREICH 
BUNDESMINISTERIUM 

FüR SOZIALE VERWALTUNG 

Zl. 40.271/1-29/1974 

" XIII. Gesetzgebungsperiode . 

. 22. November 4 1010 Wlen, den .............................................................. t97 .... . 
Stuben ring 1 
Telephon ,57 5655 4'1-90 IA.8. ' 

zu ~' f' fl'1-/J· 
. 2 G,N 0'1. 1974'" Präs., _.~._ •.• ~ •• ~~ •• ,. .•. 

Beantwortung der Anfrage der Abgeordneten'zum National
rat MELTER und Genossen an den Herrn Bundesminister für 
soziale Verwaltung betreffend die RentenanweisU;l1g für. 
die Kriegsopfer vom 22 0 Oktober 1974, Nr. 1827/J 

Frage 1) 

Werden Sie veranlassen, daß die Zahlungsanweisungen 
der Kriegsopferrenten entsprechend ergänzte Hinweise 
über die Zusammensetzung des Nettobezuges enthalten? 

Antwort zu Frage 1) 

Die derzeit den Empfängern von Renten nach dem Kriegs
opferversorgungsgesetzmonatlich übermittelten Scheck
verkehrs~Anweisungen (SCHV-Anweisungen) enthalten eine 
Aufgliederung der Rentengebührnissenach folgenden 
Kriterien: 

Rente Familienbeihilfen Wohnungsbeihilfe Brutto 
Belastungen Krankenversicherungsbeitre Nachzahlungen 

Gesamtabzug 
Nettobetrag. 

Sonderleistungen -wie z. Bo die in den Jahren 1973 und 1974 
gewährte Teucrttngsabgeltung - werden neben dem Nettobetrag 
angemerkt. (Auf das beiliegende Muster der derzeit in 
Verwendung stehenden SCHV-Anweisung wird hingewiesen.) 

Für die Bezieher von Renten nach dem Kriegsopferver-
'sorgungsgesetz, die nicht vom Einkommen abhängig sind, 
erscheint die auf der monatlich ausgestellten SCHV-An-' 
weisung dargestellte Rentenaufgliederung zur Infor-
mation über die Höhe der jeweils zum 1. Jänner gebiilirenden 
Le.istung ausreichend. Für Empfänger von Leistungen, die 
vom jeweiligen Einkommen des Rentenempfängers abhängig' 
sind, wäre eine weitere Aufgliederung der Gesamtrenten
zahlung wünschenswert. Es wurden daher bereits im Ver
laufe des heurigen Jahres zwischen dem Bundesministerium 
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für Finanzen ~~d dem Österreichischen Postsparkassen
amt VerhaL1,dlungen über die Neugestaltung der SeIN-An
weisung aufgenommen. Die als Muster für diese Ver
handlung entworfene Zahlungs~weisung sieht einen 
Raum mit 19 Zeilen zu je 57 Zeichen für einen vom 
Ausfertiger frei zu wählenden Text vor (siehe den 
beiliegenden Entwurf). Falls die Verhandlungen zu 
einem positiven Abschluß gebracht werden können, 
wird daher,ab 10 Jänner 1976 eine weitere Aufglie
derung der Rentengebührnisse möglich sein. Vor Fest
legung des Umfanges der Aufgliederu.."1g werden jedoch 
mit den Interessenverbändender Kriegsopfer Gespräche 
z~ führen sein~ da einerseits die Rentenaus~~"1fte 
mö.o-l ; ch s+' Voll ~+'an·· n;" ~ c'; n so' lo'Y'l ohn 0 ;ONI"\C'h "'--0-- -- u. --........ --b -_..... -.. "" ..... S' ... _'WO tJ"-\.AoV "' ... 

dererseits die Interessen an der Geheimhaltung zum 
Schutz der Intimsphäre zu verletzen o 

Frage 2L 
Werden Sie 9 wenn die Zahlungsanweisungen nicht ent
sprechend der Frage 1) erg~Lzt werden sollten 9 zumindest 
veranlassens> daß jev'v·eils zum Jahresende den Versorgl.ll1gs
berechtigten eine Verständigung darüber zugeht 9 wie 
sich im folgenden Jahr die Versorgungsleistungen zu
sammensetzen werden? 

Ant",v,ort zu Frage.22. 

Empfänger von Pensionsleistungen aus der Sozialver
sicherung erhalten derzeit jährlich im Dezember jeden 

- ' 

Jahres eine Benachrichtigung über die ihnen zum 
1. Jänner des Folgejahres gebührenden Pensionen, die 
neben der Grundpension auch die Höhe der Ausgleichs
zulage, den Krankenversicherungsbeitrag, die allfällig 
zu leistende Lohnsteuer, den Hilflose~zuschuß und 
allfällige weitere Leistu..l1gen (z. B. Familienbeihilfe 
oder WOhnungsbeihilfe) ausweist .. 

, 
'~ 
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Die Versendung einer Zahlungs aufstellung einmal 
jährlich ~~ die Bezieher von Kriegsopferrenten 
nach dem Ivluster der Sozialversicherungsträger wird 
als nicht zielführend erachtet 9 \veil sie mit zu
sätzlichem VerwaltungsaufV'land verbunden ist und 
überdies nur für einen eng begrenzten Zeitraum 
Gültigkeit hat o So differierten z .. B. die Leistun
gen eines Rentenempfängers, der sowohl Anspruch 
auf eine vom Einkommen abhängige Versorgucrlgsleistung 
als auch auf Familienbeihilfe hat, in folgenden 
Monaten der Jahre 1973 und 1974: 
. 

Jänner 
Feber 
März 
:Mai 
Juli 

~Dynamisierung) 
~Sonderzahlung der Familienbeihilfe) 

1 
Teuerungsabgeltung) 
Sonderzahlung der Re.nte und der Familienbeihilfe) 
Rentenneubemessungin der überfliegenden Zahl 

der Pälle '{fegen Ä.lJ.derungen im Bereich des ASVG) 

~
sOnderZahlung der Familienbeihilfe) August 

September 
November 

2 Beilagen 
>sS :l 

Teuerungsabgeltung) . 
Sonderzahlung der Rente und.der Familienbeihilfe). 

Der Bundesminister~ 

rIL.~7 
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Muster für geplante SCfW-Anweisung ab 1. Jänner 1976 
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Derz~it in Verwendung 
SCHV-Anweisung 

/,·.AI1KS 

stehende lt~nRNATIO/lAl 8USI~H5S M~CHINE~ CORrOPATION 

IBM 1403 AND 1404 p~ii'ni:;~ SPACING C!A 
8 lines per inch 
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